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Der Oesterreichische Berufsverband Der SozialarbeiterInnen fordert seit Jahren vergeblich ein Berufsgesetz

Was bisher geschah

Am 10.10.1996 wurde von der Generalversammlung des OBDS einstimmig das BERUFSBILD verabschiedet und damit die Festschreibung des Gegenstandes Sozialarbeit auf vereinsinterner Ebene vollzogen (ANLAGE 1).

Ein wichtiger Schritt in Richtung Professionalisierung, zweifellos, aber nicht „das Ziel“, da ein Berufsbild keinerlei bindendes Element besitzt. Mitglieder des Berufsverbandes sollten sich dem Berufsbild natürlich verpflichtet fühlen, tun sie es nicht, besteht außer der Lösung der Mitgliedschaft keinerlei Handhabe. 

Viel schwerwiegender jedoch ist die Tatsache, dass die Arbeitgeberseite in keinster Weise in die Verantwortung genommen werden kann, außer es gibt über die den jeweiligen Tätigkeitsbereichen zugrunde liegenden (Landes-) Gesetze entsprechende Bestimmungen. 

Deshalb wurde das Berufsbild zwar als erster Schritt in Richtung Reglementierung gesehen, wirklich abgesichert werden unsere Handlungsfelder und unsere Tätigkeiten aber nur durch gesetzliche Bestimmungen. Neben dem Ansinnen, Qualitätssicherung zu etablieren, ist dies mit ein Grund für das Gesetzesvorhaben. Da viele andere Berufe im Sozialbereich bereits eine solche Absicherung und Abgrenzung (Psychotherapiegesetz, Psychologengesetz, Befähigungsnachweis für Lebens- und Sozialberater; Psychiatrische Krankenpfleger, GerichtsmediatorInnen bis hin zum Wiener Heimhilfegesetz) besitzen, ist unsere Berufsgruppe in Zugzwang geraten und reagierte auf die Reglementierungen, die rundherum bereits vollzogen sind.

Unser Ziel war also ein Berufsgesetz für Sozialarbeit, eine gesetzliche Festschreibung dessen, was unser Beruf beinhaltet, welche Handlungen wir setzen (müssen) und welche wir zu lassen haben. 

Der Verband war sich der weitreichenden Folgen bewusst, benötigt doch ein solches Berufsgesetz - neben entsprechender Vorbereitung und Umsetzung - bei Bestehen auch eine Instanz, die die Einhaltung des Berufsgesetzes kontrolliert. 

Damit wurde auch die Diskussion eröffnet, wieweit dies für die weitere Zukunft ein Abgehen von der bisher freiwilligen Mitgliedschaft in unserem Verein hin zu einer verpflichtenden Mitgliedschaft in einer Kammerstruktur bedeuten soll.

Diese Diskussion war eine der vereins- und berufspolitischen Schwerpunktsetzungen im Zeitraum 1997 bis 1999.

Ab 1997 wurde in einer Arbeitsgruppe auf vereinsinterner Ebene ein erster Entwurf für eine gesetzliche Regelung erarbeitet und bereits im Juni 1997 vorgelegt (ANLAGE 2: aktuelle Fassung des Gesetzesentwurfes). 

Eine Anfrage beim damaligen BMAGS bezüglich Zuständigkeit der Gesetzeswerdung und Durchführung eines Berufsgesetzes für SozialarbeiterInnen wurde mit 05.09.1997 abschlägig beantwortet. (ANLAGE 3: „Begründung“ des BMAGS). 

Im November 1997 wurde nach Vorlage des Entwurfes in der Bundeskonferenz des OBDS massives Lobbying auf Bundes- und Länderebene für Jänner 1998 beschlossen.

Parallel dazu folgten weitere Überarbeitungen und Diskussionen mit unseren Mitgliedern (bis November 1998 fanden in allen Bundesländern Diskussionsveranstaltungen zum Entwurf und den (Kammer-)folgen statt).

Unsere Argumentation für ein Berufsgesetz kurz zusammengefasst:

Grundsatzposition des Vorstandes des OBDS:

Wir brauchen ein Berufsgesetz, das die Qualitätsstandards festschreibt, Qualitätssicherung betreibt und das für alle SozialarbeiterInnen „zuständig“ ist/gilt. Qualitätssicherung beinhaltet auch die Berufsvertretung und muss bezahlt werden. Dieses Gesetz liegt im Interesse der SozialarbeiterInnen und ihrer KlientInnen, die von unserer Hilfswissenschaft, der Wirtschaftswissenschaft, so gerne als KundInnen bezeichnet werden. Es garantiert also Kundennähe und schreibt Dinge wie zum Beispiel Ausbildungsdauer, Ausbildungsstandards, Fortbildungsausmaß oder Fortbildungsstandards verpflichtend vor. Es beschreibt die Kernhandlungsfelder der Sozialarbeit, sichert die Berufsexistenz und regelt so sensible Bereiche wie die Verschwiegenheitspflicht und das Zeugnisverweigerungsrecht. 

(aus SIÖ 3/97, S. 18).

Einer unserer ersten Termine im Herbst 1998 war die Präsentation des Gesetzesvorhabens im Rahmen des Vorortes der Arbeitsgemeinschaft für Sozialhilfe und Jugendwohlfahrt, Sektion Jugendwohlfahrt in Salzburg. Eine wirkliche Unterstützung durch dieses Gremium unterblieb aber.

Im November 1998 schöpften wir erneut Hoffnung: Die damalige BM Hostasch erteilte dem BMAGS den Auftrag, eine Arbeitsgruppe zu installieren, die Berufe im Sozial- und Gesundheitsbereich hinsichtlich notwendiger Reglementierungen und Kompetenzunklarheiten zu prüfen. Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe sollte auch unser Entwurf diskutiert werden.

Die Argumentation der ersten Stellungnahme des BM an den OBDS erachtete die Arbeitsgruppe ebenfalls als „unglücklich gewählt“, aber es wurde erneut festgehalten, dass die mangelnde Zuständigkeit auf Bundesebene Realität sei. 

Damit wurde auch von dieser Seite festgestellt, dass es einer Änderung in der Bundesverfassung bedarf, damit ein Bundeskompetenztatbestand für Sozialarbeit geschaffen wird, da dieser die Voraussetzung für eine bundesweit einheitliche Gesetzeswerdung ist. Dem OBDS ist es ein wesentliches Anliegen, dass es eine bundeseinheitliche Regelung gibt und nicht 9 unterschiedliche Landesgesetze die unseren Berufsstand regeln.

Im Herbst 1998 wurden vom OBDS über den ehemaligen Verfassungsjuristen Prof. Dr. Rudolf Machacek (ANLAGE 4) die rechtliche und über Dr. Dr. Nikolaus Dimmel (ANLAGE 5) die wissenschaftliche Einschätzung zu dieser Causa eingeholt. 

Parallel zum Entwurf des Gesetzes wurden Argumentationspapiere für ein Berufsgesetz erarbeitet, um die inhaltlichen Überlegungen zu transportieren:

Ziele eines Berufsgesetzes für SozialarbeiterInnen:

· Qualitätssicherung





Festlegung der Aus- und Fortbildungsstandards,

Disziplinargewalt eines Gremiums bei Nichteinhaltung von festgelegten Standards

· Regelung der Verschwiegenheitspflicht, Ausnahmen von der Anzeigepflicht mit 

Festlegung der Konsultationspflicht

· Entsprechung des Reglementierungserfordernisses

Voraussetzung für einen "tertiären Beruf" 

Abbau der "Forschungsfremdbestimmung"

· Berufsschutz

Berufsfeldbeschreibung, Titelschutz, Abwehr der Existenzbedrohung durch Low-Level-Ausbildung; Laiisierung, Sozialdumping

· Berufsethik

Beschreibung der Berufsethik - Schutz vor "verordneten, der Berufsethik widersprechenden Arbeitsbedingungen"

"Wenn sich alle verwandten Sozial- und Gesundheitsberufe in Berufsgesetzen reglementieren, kann die Sozialarbeit - ohne mittelfristig ihre Existenz aufzugeben - nicht auf Reglementierung in einem Berufsgesetz verzichten ..."

EXKURS zum Internationalen Bezug:

Bei der quatronationalen Tagung im Mai 1999 wurde folgende Vereinbarung getroffen: 

Erklärung zum "Europäischen Berufsregister Soziale Arbeit"

Die Berufsverbände Deutschlands (DBSH), der Niederlande (NVMW), Oesterreichs (OeBDS) und der Schweiz (SBS) haben in einer gemeinsamen Tagung in Tramelan/CH die Möglichkeiten der Einführung eines europaeinheitlichen Berufszertifikats analog zu dem FEANI-Modell überprüft. Sie sind übereinstimmend zu der Auffassung gelangt, dass die Einführung eines solchen Zertifikates zur Sicherung gemeinsamer Qualitätsstandards auf europäischer Ebene sinnvoll ist. Die Ausführung soll von den Mitgliedsländern unter Beachtung der von der IFSW (Europe) vorgegebenen Richtlinien autonom übernommen werden. Die 4-Länder-Tagung stellt einen Antrag an die Delegiertenversammlung der IFSW, eine Arbeitsgruppe zur Entwicklung der Richtlinien für das Europäische Berufsregister einzusetzen. Die Berufsverbände Deutschlands, der Niederlande, Österreichs und der Schweiz erklären ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in dieser Arbeitsgruppe. Eine derartige Arbeitsgruppe sollte die bisher geleistete Arbeit des "Network for mutual recognition of diplomas" beachten und eine enge Kooperation mit dieser Gruppe anstreben.

Eine Erhebung internationaler Gepflogenheiten brachte folgendes Ergebnis:

Italien: hat Kammermodell; Niederlande: staatlich anerkanntes Register; Spanien: Register gesetzlich definiert; Portugal: Register; gesetzl. Definition wird angestrebt; Griechenland: Ausbildungsbezogenes Register mit Vergabe der Berufslizenz; Großbritannien: General Social Care Councils in England, Wales, ähnliche Strukturen in Schottland und Nordirland. Regulierung des Berufs durch staatliche Stellen; Schweden und Schweiz: Entwicklung eines Berufsregisters; Finnland: 12/99 wird durch das Sozial- und Gesundheitsministerium eine gesetzliche Regelung für Soziale Arbeit vorbereitet. Israel: Berufsgesetz mit Kammer; USA & Brasilien: Berufsregister; Singapur: Berufsgesetz; Australien: Verband mit Kammerähnlicher Kompetenz (Qualitätsstandards)
Bis Jänner 1999 haben  Gespräche für das Berufsgesetz mit folgenden Personen („Lobbying“) stattgefunden:

NR Brigitte Tegischer, SPÖ

Dr. Ilse Mertel, Familienausschussvorsitzende, SPÖ

Sigrid Marinell, Landtagsvorsitzende des Sozial- und Gesundheitsausschusses, SPÖ

Rudolf Hundstorfer, GdG Wien

Günter Weninger, ÖGB

Bruno Aigner, Büro von NR-Präsident Fischer

NR Mag. Therezija Stoisits, Grüne

NR Dr. Volker Kier, LIF

NR Mag. Dr. Maria Theresia Fekter, ÖVP

Dr. Rudolf Machacek, Verfassungsjurist i.R.

Auf österreichischer Ebene konnte ein Lobbying-Teilerfolg erzielt werden, da der 14. Gewerkschaftstag der GdG-Österreich mittels Antrag der Hauptgruppe 1 die Bundesregierung aufforderte, eine Regierungsvorlage für ein Berufsgesetz dem Parlament zur Beschlussfassung vorzulegen. Dieser Antrag erging 1999 auch an den ÖGB-Tag.

Als innerberufliches „Handicap“ erwies sich die negative Stellungnahme des damaligen Betriebsrates des Vereins Neustart, Fritz Zeilinger im Frühjahr 1999, die auch an BM Hostasch ging und damit gegenüber dem Ministerium ein uneiniges Auftreten der Berufsgruppe signalisierte. Dies wurde durch die negative Stellungnahme des damaligen VBSA (nunmehr NEUSTART) als Dienstgeber noch verstärkt. 

Bei der Sitzung am 07.12.1999 konnten durch Änderungen im Gesetzesentwurf die Bedenken auf Seiten des Betriebsrates weitestgehend zerstreut werden.

Im Sommer 1999 wurden weitere Veränderungen zum Entwurf des Berufsgesetzes (auch eine "light Version" ohne verpflichtende Mitgliedschaft) erarbeitet bzw. wurden  Erläuterungen formuliert (ANLAGE 6) und ein ORGANIGRAMM zum SozialarbeiterInnengremium entwickelt (ANLAGE 7).

Die in Ausbildung befindlichen (zukünftigen) SozialarbeiterInnen wurden ebenfalls in die Diskussion eingebunden (Stellungnahme der Bundesstudierendenvertretung im Jahr 2000).

[image: image2.png]oesterreichischer
berufsverband
diplomierter
sozialarbeiterlnnen





Warum ein Berufsgesetz für SozialarbeiterInnen?

Seit Bestehen des Österreichischen Berufsverbandes Diplomierter SozialarbeiterInnen, also seit nunmehr 50 Jahren, ist liegt ein Schwerpunkt in der Verbandsarbeit darin, die Ausbildung für SozialarbeiterInnen zu verbessern und die Professionalisierung in diesem Beruf zu steigern.

Bis 1976 wurde die Ausbildung an Lehranstalten für gehobene Sozialberufe absolviert, ab 1976 wurden die Ausbildungsstätten zu Akademien für Sozialarbeit angehoben; damals dauerte die Ausbildung vier Semester. 1986 wurde ein weiterer „Meilenstein“ in der Ausbildungsverbesserung erreicht: seither dauert das Studium an einer Akademie für Sozialarbeit sechs Semester.

Im Zuge des Beitrittes zur EU wurde unserer Ausbildung zwar die Zugehörigkeit zu den höheren Ausbildungsformen zuerkannt, dementsprechend unterliegt unsere Ausbildung der Richtlinie 89/48/EWG Hochschuldiplomanerkennungsrichtlinie, parallel wurde aber (insbesondere vom BM für Wirtschaftliche Angelegenheiten) kritisiert, dass unser Beruf nur einer geringen Reglementierung unterliegt, da es kaum gesetzliche Grundlagen für das Anbieten oder Ausüben von Sozialarbeit gibt. Dementsprechend gibt es auch keinerlei Titelschutz, allein die Bezeichnung „DiplomsozialarbeiterIn“ ist durch das SchOrgGesetz geregelt. Ein Schritt in Richtung Reglementierung war zwar das von der Generalversammlung des OBDS 1996 einstimmig verabschiedete Berufsbild; da dieses aber nur „Empfehlungscharakter“,  also keinerlei gesetzlichen Status besitzt, können sich unsere KollegInnen de facto nicht darauf berufen, sollten beispielsweise nicht ausgebildete Personen (z.B. bei freien Trägern) Tätigkeiten verrichten (müssen), die unserem Berufsbild zugeordnet sind. Es gibt also neben dem fehlenden Titelschutz auch keinerlei Berufsschutz. 

Über ein Berufsgesetz sollte eine solche Reglementierung erreicht werden, also eine Definition, wer den Titel „SozialarbeiterIn“ führen und die damit verbundenen Tätigkeiten ausführen darf. Das Berufsgesetz soll die Kernhandlungsfelder der Sozialarbeit mittels sozialarbeitsspezifischer Methoden beschreiben und so die Berufsexistenz sichern.

Dieser Berufsschutz erscheint durch die zunehmende Reglementierung in verwandten Berufen wichtiger denn je: Für PsychotherapeutInnen und PsychologInnen existiert seit über 5 Jahren ein Berufsgesetz; Lebens- und SozialberaterInnen sehen über die gewerberechtlichen Regelungen ihre Tätigkeiten weitestgehend abgesichert und drängen ständig weiter in die Handlungsfelder von SozialarbeiterInnen vor; das jüngste Berufsgesetz wurde für den Krankenpflegebereich beschlossen. Auch hierbei gibt es, insbesondere im Psychiatriebereich, starke Berührungspunkte. 

Die starke Überschneidung mit anderen Berufsgruppen und die häufige, methodisch begründete, interdisziplinäre Arbeit muss ebenfalls über das Berufsgesetz in Form einer umfassenden Konsultations- und Beschäftigungsverpflichtung geregelt werden.

Da auch die ungenügende Klarheit und Abgrenzung bezüglich Zeugnisverweigerungsrecht und Verschwiegenheitspflicht für SozialarbeiterInnen unbefriedigend erlebt wird, soll mittels Berufsgesetz auch dieser Bereich eindeutig geklärt werden.

Ein weiteres Ziel des Berufsgesetzes ist die Festschreibung von Qualitätsstandards und die Qualitätssicherung mittels verpflichtender Vorschreibung von Ausbildungsdauer, Ausbildungsstandard, Fortbildungsausmaß und Fortbildungsstandards. Damit vertritt das Gesetz nicht nur die Interessen der SozialarbeiterInnen, sondern auch die der KlientInnen oder KundInnen von Sozialarbeit. 

Kosten - Organisationsform:

Die voraussichtlichen Kosten für das Berufsgesetz bzw.  dessen Durchführung  hängen eng mit der gewählten Organisationsform zusammen. Im Entwurf wird von einer Gremialstruktur mit verpflichtender Mitgliedschaft ausgegangen. Unter dieser Prämisse wäre die Umsetzung des Gesetzes aus den Gremialbeiträgen abgedeckt. Wird von dieser Form abgegangen und die Durchführung dem Bund bzw. einem Ministerium überantwortet, wären damit aus unserer Sicht jährliche Personalkosten in der Höhe von zumindest ATS 1,5 Mio und Kosten für die entsprechende Infrastruktur verbunden. Wird der Berufsverband in der derzeitigen Vereinsform beibehalten und mit der Durchführung des Berufsgesetzes beauftragt, aber keine verpflichtende Mitgliedschaft vorgesehen, müssten die einzelnen Leistungen bei Mitgliedern und Nichtmitgliedern gesondert verrechnet werden, wodurch zusätzliche Administrationskosten anfielen. .

Ein Berufsgesetz hätte für alle SozialarbeiterInnen Gültigkeit, weshalb wir von einer Pflichtmitgliedschaft ausgehen. Nur Mitglieder haben die Möglichkeit, ihre demokratischen (Wahl-)rechte in Anspruch zu nehmen um damit die Inhalte entscheidend mitzugestalten. Bei einer freiwilligen Mitgliedschaft würde ein Teil der KollegInnen (die Nichtmitglieder) die Leistungen bezahlter Weise zwar in Anspruch nehmen können, ohne aber Entscheidungs- oder Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Ausrichtung der Gremialaufgaben und Strukturen zu haben. Deshalb stellt diese Form nur eine Kompromissvariante dar. In diesem Fall müssten in einer Leistungsgebührenordnung die Kosten für Nichtmitglieder aufgelistet und einzeln verrechnet werden.

Internationaler Bezug:

Unseren Recherchen zufolge besteht ein Berufsgesetz nur in Israel; in Italien wird die Berufsvertretung der SozialarbeiterInnen mittels Kammer geregelt. Die Festschreibung von Qualitätsstandards und die Qualitätssicherung sind derzeit aber auch international starke Themen. Besonders in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden wird dazu zur Zeit massiv gearbeitet, und schließt einen länderübergreifenden Austausch mit ein.

Das Berufsregister wird als Form der Qualitätssicherung in den Niederlanden seit über fünf Jahren erfolgreich praktiziert; Deutschland überlegt derzeit, dieses Modell zu übernehmen und diskutiert (für Bayern) auch eine Kammerkonstruktion für SozialarbeiterInnen. Zu kritisieren ist am Berufsregister die neoliberale Ausrichtung: Bei freiwilliger Mitgliedschaft wird ein gewisser Konkurrenzdruck erzeugt, so dass de facto alle SozialarbeiterInnen bemüht sind, in das Register aufgenommen zu werden, aber nur ein Teil der SozialarbeiterInnen als Mitglieder die Möglichkeit zur Mitgestaltung hat. Damit kann nur mehr von einer "relativen Freiheit" gesprochen werden. Weiters sichert das Berufsregister nicht die Qualität, sondern stellt, da es keine verbindliche Norm beinhaltet, maximal ein "Gütesiegel" dar.

Im Oktober 2001 wurde, um neuerlich die Frage der Zuständigkeit klären zu lassen, mittels Schreiben an das Bundeskanzleramt ein „Neustart“ vollzogen.

Da dieses Schreiben vorerst unbeantwortet blieb, wandte sich der OBDS im Februar 2002 erneut mit einem Unterstützungsschreiben von Landeshauptmann Pühringer (ANLAGE 8) an das Bundeskanzleramt (BKA). 

Lobbyingkontakte fanden zwischenzeitlich statt mit

· Hannes Jarolim, Justizsprecher der SPÖ

· Karl Öllinger

· Doraja Eberle (hatte damals bereits zugesagt, Kanzler Schüssel anzusprechen)

· Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer (teilte DSA Herbert Paulischin in einem Schreiben vom 22.11.2001 mit, dass er BK Schüssel informiert und ihn ersucht habe mit uns Kontakt aufzunehmen; hierzu kam es aber nie)

· Landeshauptmann Klasnic, die uns schließlich den Weg zu Dr. Pinggera im BKA eröffnete, der zu diesem Zeitpunkt aussichtsreichste Kontakt

· NR Heidi Rest-Hinterseer (Grüne, hat Unterstützung zugesagt)

· NR Barbara Riener (ÖVP, hat Unterstützung zugesagt)

Bei der Bundeskonferenz des OBDS im April 2002 war unsere Anfrage an den Verfassungsdienst beim BKA nach wie vor schriftlich unbeantwortet. Es gab nur die telefonische Auskunft der zuständigen Referentin, Frau Dr. Siess, dass der Verfassungsdienst  lediglich klären wird, ob unser Anliegen bei derzeitiger Rechtslage in Länder- oder Bundeskompetenz fällt. Der Verfassungsdienst  gab aber keine Stellungnahme bezüglich Ministerienzuständigkeit ab, um einen Bundeskompetenztatbestand zu schaffen.

Am 9. April 2002 erhielten wir die lang ersehnte Stellungnahme des BKA, die aber zu keiner wirklichen Klärung beitrug: 
„... eine kompetenzrechtliche Grundlage des Bundesgesetzgebers zur Regelung der Berufsausübung der Sozialarbeiter ist der Bundesverfassung nicht zu entnehmen. Eine Kompetenz des Bundes zur Erlassung der im vorgelegten Entwurf enthaltenen Bestimmungen besteht somit nur insoweit, als es sich um Regelungen handelt, die die Einrichtung einer beruflichen Vertretung betreffen. Im übrigen ist gem. Art. 15 Abs 1 B-VG eine Kompetenz der Länder in Gesetzgebung und Vollziehung anzunehmen. Die Frage, ob eine Kompetenz des Bundes geschaffen werden soll, um sämtliche der in Rede stehenden Regelungen einer bundeseinheitlichen Regelung zuzuführen, hat der Verfassungsgesetzgeber zu beantworten. Sollte eine Kompetenzverschiebung zugunsten des Bundes angestrebt werden, so wäre nach den Bestimmungen des Bundesministeriengesetzes 1986 das Bundeskanzleramt berufen, eine entsprechende Änderung des B-VG vorzubereiten (Abschnitt A Z1 des Teiles 2 der Anlage zu §2 BMG „Angelegenheiten der Bundesverfassung“).

Um dies weiter voranzubringen fand am 08.10.2003 ein Gespräch zwischen DSA Georg Dimitz und Dr. Winfried Pinggera, Kabinett des Bundeskanzlers, statt. Es wurde uns das BMfGesundheit als aussichtsreichstes Ministerium in Aussicht gestellt und uns die Unterstützung in diesem Ministerium zusagt. Ein Brief des OBDS an das BM für Gesundheit folgte umgehend.

Betreff: 

Sozialberufe: Mehr Kompetenz für den Bund - SozialarbeiterInnenberufsgesetz

Entwurf für ein Bundesgesetz, mit dem grundlegende Angelegenheiten der Sozialarbeit geregelt werden sollen

Sehr geehrter Frau Bundesministerin!





       Wien, 24.10.2003

Mit freudiger Zustimmung haben wir den im Betreff genannten Artikel in der Wiener Zeitung vom 17.10.2003 gelesen. 

Wir hatten nämlich am 8.10.2003 ein Gespräch mit Herrn Dr. Winfried Pinggera vom Kabinett des Herrn Bundeskanzlers, in dem unser Berufsgesetz, ein verwandtes Thema Gesprächsgegenstand war. Der Österreichische Berufsverband Diplomierter SozialarbeiterInnen (OBDS) bemüht sich bereits seit Jahren um ein Berufsgesetz für unsere Berufsgruppe; bisher leider vergeblich. 

Der Unterstützung von Landeshauptmann Klasnic und Landeshauptmann Pühringer, die sich ggü. Bundeskanzler Schüssel für die Realisierung dieses Gesetzes eingesetzt haben, sind wir uns gewiss, es bedarf jedoch der Schaffung eines Kompetenztatbestandes in der Österreichischen Bundesverfassung, um die Realisierung voranzubringen.

Nachdem das Bundeskanzleramt im Falle der Zustimmung zu dem Realisierungsvorhaben des im Betreff genannten Bundesgesetzes ein Bundesministerium mit der Begleitung der Gesetzeswerdung beauftragen muss, sind in dem Gespräch zwischen Dr. Pinggera und unserem Kollegen DSA Georg Dimitz Sie, sehr geehrte Frau Bundesministerien, bzw. Ihr Ministerium als das themenkompetenteste in die nähere Auswahl gezogen worden. 

Wir möchten Sie daher bitten, nach einem Gespräch mit Herrn Dr. Pinggera vom Kabinett Schüssel bzw. mit den beiden befürwortenden Landeshauptleuten sich unseres Berufsgesetzes "anzunehmen".

Wir haben den genannten Artikel zum Anlass genommen, uns direkt an Sie zu wenden und würden uns freuen, ein Gespräch über das Gesetzesvorhaben mit Ihnen persönlich führen zu können. Zur Erläuterung des Vorhabens legen wir den Gesetzesentwurf und den relevanten Schriftverkehr bei.

Wir verbleiben in Erwartung Ihrer geschätzten Beantwortung 

Mit freundlichen Grüßen!

Für den Verband:

Anlage: Gesetzesentwurf; Schriftverkehr

Dieses Schreiben ergeht in Durchschrift auch an Dr. Winfried Pinggera, Büro Bundeskanzler Schüssel

Auch der 15. Gewerkschaftstag der GdG beschloss einen Antrag bzgl. Berufsgesetz. 

Am 27.10.03 schloss sich die GPA mit einem unterstützenden Schreiben an BK Schüssel und BM Rauch-Kallat unserer Forderung an; ebenso formulierte der BSA (Bund sozialdemokratischer AkademikerInnen) mit Antrag 12 eine Forderung an die Bundesregierung.

Am 13.1.2004 wurde ein Unterstützungsschreiben von Fritz Verzetnitsch (ÖGB) und Rudolf Hundstorfer (GdG) an BK Schüssel übermittelt.

Salzburgs Landeshauptmann Schausberger unterstützte uns mit einem Schreiben vom 27.1.2004 an BM Haupt, in dem er um Beantwortung bis zur Bundestagung des OBDS im Oktober ersuchte. 

Die Antwort von BM Haupt an LH Schausberger kam mit 1.3.2004: 

„Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 27.1.04 betreffend ein Berufsgesetz für Sozialarbeiter teile ich Ihnen mit, dass mein Ressort mit dieser Problematik bereits betraut wurde. Jedoch hat sich nach eingehender Prüfung der Kompetenzlage ergeben, dass zur Regelung von Sozialberufen (insbesondere von Berufsbild und Tätigkeitsfeldern) grundsätzlich die Zuständigkeit der Länder gegeben ist. Für Regelungen betreffend den Berufsschutz bzw. allfällige Gewerbeberechtigungen (wie etwa für das Gewerbe der Lebens- und Sozialberatung) darf auf die Kompetenz des BmfWirtschaft und Arbeit verwiesen werden.

Mit freundlichen Grüßen - Haupt“

Nachdem unser Schreiben an BM Rauch-Kallat unbeantwortet blieb, wurde im Jänner 2004 neuerlich versucht, mit ihr (diesmal über private Verbindungen) Kontakt aufzunehmen.

Es wurde rasch telefonisch mit dem Hinweis geantwortet, dass nach Prüfung durch die Rechtsabteilung III/B/10 des BMfGesundheit unsere Anfrage an das BM f. Soziales & Generationen weitergeleitet wurde, und zwar an die Abteilung 1, Sektion IV, Dr. Peter Luschin, der bereits vor längerem einmal mit unserer Anfrage beschäftigt war…

Am 14.6.04 wurde dann vom BMf. Gesundheit und Frauen doch noch ein Schreiben übermittelt:

 „Ihr im Betreff näher bezeichnetes – offensichtlich irrtümlich (sic!!!) an Frau Bundesministerin für Gesundheit und Frauen Maria Rauch Kallat gerichtetes Schreiben samt Beilagen vom 19.01.04 wurde zuständigkeitshalber an das BMf soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz, 1012 Wien, Stubenring 1, weitergeleitet. Gleichzeitig wird um Nachsicht hinsichtlich der verspäteten Weiterleitung, die in einer ho. „kanzleitechnischen Panne“ begründet liegt, ersucht.

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Bundesministerin: DSA MAS Ehmsen-Höhnl

Um über den Bundeskanzler bzw. das Bundeskanzleramt den Kompetenztatbestand „Sozialarbeit“ auf Bundesebene zu erzielen, wandten wir uns daher erneut an BK Schüssel. Unser Schreiben an BK Schüssel vom 13.5.2004 wurde mit 15.6.2004 von Dr. Winfried Pinggera wie folgt beantwortet:

„Sehr geehrte Frau Geschäftsführerin! Der Herr Bundeskanzler hat Ihren Brief vom 13.5.2004 erhalten und mich mit der weiteren Erledigung beauftragt. Nach der Durchsicht Ihres Schreibens habe ich es an das dafür zuständige Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen, mit der Bitte um direkte Erledigung weitergeleitet.

In der Hoffnung Ihnen mit dieser Vorgangsweise behilflich gewesen zu sein verbleibe ich mit freundlichen Grüßen“ (Pinggera)

Die Kärntner Soziallandesrätin LR Gaschler sagte zu, unsere Forderung nach einem Berufsgesetz auf Bundesebene am 14.6. 04 bei der LandessozialreferentInnentagung auf die Tagesordnung zu setzen und diesen Kreis um Unterstützung zu ersuchen. 

Die LandessozialreferentInnentagung hat daraufhin einen Arbeitskreis zum Berufsgesetz geplant und die Sozialabteilung des Landes (Fr. DSA Christine Gaschler) hat das „Ausarbeiten eines Entwurfes“ (sic!) für die LandessozialreferentInnen übernommen, so als gäbe es noch keinen diesbezüglichen Entwurf.

Landesrätin Dr. Gabi Schaunig hat einen Initiativantrag im Parlament angeboten, dies wurde aber noch nicht realisiert.

Herr AR Holly, (Sekretär des LH Pühringer, Oberösterreich) erklärte sich bereit, im August 2004 in einem persönlichen Gespräch mit DSA Herbert Paulischin unser Anliegen nochmals zu diskutieren. 

Bei einem Gespräch mit der Salzburger Landesrätin Doraja Eberle (ÖVP) am 9.8.04 konnten wir unser Anliegen nochmals unterbreiten und um ihre Unterstützung bezüglich eines Gesprächstermins bei BK Schüssel ersuchen. Zusätzlich wurde bei diesem Termin eine Medienoffensive zum Thema Berufsgesetz im Rahmen unserer Bundestagung im Oktober in Salzburg geplant. Das Büro Eberle hat uns allerdings nach einigen Urgenzen unsererseits schlussendlich mitgeteilt, dass Frau Eberle zwar als Mensch und Sozialarbeiterin unser Berufsgesetz unterstützt, als Politikerin allerdings nicht aktiv werden kann.

Datiert mit 9.7.2004 reagierte das BM für SGuK unter dem Stichwort: Behindertenpolitik (sic!) auf unser Schreiben an das vom BMGF:

„Sehr geehrte Damen und Herren“!

Bezugnehmend auf Ihr an das BMf Gesundheit und Frauen gerichtetes Schreiben vom 19.1.2004 zum Thema „SozialarbeiterInnenberufsgesetz“, das offensichtlich in Unkenntnis über die Kompetenzlage vom BMGF an das BMfSG&K weitergeleitet wurde, teilt Ihnen das BMSG mit, dass eine eingehende Prüfung der Kompetenzlage ergeben hat, dass zur Regelung von Sozialberufen (insbesondere von Berufsbild und Tätigkeitsfeldern) grundsätzlich die Zuständigkeit der Länder gegeben ist. Für Regelungen betreffend den Berufsschutz bzw. allfällige Gewerbeberechtigungen (wie etwa das Gewerbe der Lebens- und Sozialberatung) darf auf die Kompetenz des BMfWA verwiesen werden.“ Mit freundlichen Grüßen“, Dr. Max Rubisch

Nachdem der aussichtsreichste Kontakt zum Kabinett Schüssel bis dato über die Steiermark initiiert wurde, ersuchten wir die Vorsitzende der Steirischen Landesgruppe hierzu nochmals, bei LHPM Klasnic vorstellig zu werden. Im September 2004 wurde uns darauf hin mitgeteilt, dass “auf Ihre Bitte hin  […] erneut Kontakt mit dem Kabinett des Herrn Bundeskanzler aufgenommen und ersucht [wurde], sich direkt mit uns in Verbindung zu setzen, um, nach Möglichkeit, einen Termin zu vereinbaren.“ Mag. Daniela Rabl-Pirker, Büro LH Klasnic

Erwartungsgemäß ohne Resonanz im Büro Schüssel. Auf neuerliches Ersuchen von uns wurde Ende 2004 schließlich ein „angekündigt letzter Versuch“ vom Büro Klasnic getätigt, uns den Weg zu BK Schüssel bzw. seinem Büro nochmals zu eröffnen (Brief mit LH 5/416/3-AW: Berufsgesetz für SozialarbeiterInnen (wobei wir auf Nachfrage nur die Aktenzahl, aber nicht den Brief erhielten…); seither versuchten wir wieder ihn telefonisch zu erreichen; bisher leider vergeblich.

ARGUMENTATIONSPRINZIPIEN:

Wichtig ist es, gegen 15a-Vereinbarungen zu argumentieren, 

· da dies kein einheitliches Regulativ darstellt, weil der Vollzug dann auf Landesebene passieren müsste; es würden 9 verschiedene Regelungen existieren, eine berufliche Flexibilität innerhalb Österreichs wäre unnötig schwierig, die Ausbildungs- und Qualitätsstandards ebenfalls

· da alle anderen Reglementierungen tertiärer Ausbildungen auf Bundesebene angesiedelt sind

· Länder bis dato ihre Kompetenz nicht wahrgenommen haben

· auf europäischer Ebene gesetzliche Grundlagen für Ausbildung und Ausübung des Sozialarbeiterberufes in Bundeskompetenz bzw. auf nationaler Ebene empfohlen werden (Europaratsempfehlung von 2001)

Der Vorschlag des Österreich-Konvents für eine neue Verfassung sieht im Übrigen unter Artikel 91(1) vor, dass „ausschließlich Bundessache die Gesetzgebung in folgenden Angelegenheiten ist (17): gesetzliche berufliche Vertretungen, ausgenommen solche auf land- und forstwirtschaftlichem Gebiet.
�	 Die im Folgenden angeführten Anlagen sind über � HYPERLINK "mailto:oesterreich@sozialarbeit.at"��oesterreich@sozialarbeit.at� zu erhalten bzw. auch über unsere hoempage � HYPERLINK "http://www.sozialarbeit.at/"��www.sozialarbeit.at� downloadbar.
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